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12. Gesetz zur Änderung 
des Abgeordnetengesetzes 

Vom 18. Dezember 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

12. Gesetz zur Änderung 
des Abgeordnetengesetzes 

Artikel I 
Zwölftes Gesetz zur Änderung 

des Abgeordnetengesetzes 

Das Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(AbgG NRW) vom 5. April 2005 (Gv. NRW S. 252) ,  das zu
letzt geändert worden ist durch Gesetz vom 16.  September 
2014 (Gv. NRW S. 544), wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

, , (3) Für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zur Unterstützung bei der Erledigung 
seiner parlamentarischen Arbeit steht jedem Mitglied 
des Landtags ein Höchstbetrag von monatlich 4 146 
Euro, bezogen auf zwölf Monate, zuzüglich der ge
setzlichen Arbeitgeberanteile und -zuschüsse zur So
zialversicherung zur Verfügung, der vom Landtag ver
waltet wird. Der Höchstbetrag soll gleichmäßig auf 
ein Haushaltsjahr verteilt werden. In begründeten 
Ausnahmefällen können nicht ausgeschöpfte Mittel 
noch im darauf folgenden Jahr verwendet werden, so
fern hierfür im abgelaufenen Jahr Zahlungsverpflich
tungen entstanden sind. 

Nicht übernommen werden Aufwendungen, die an
lässlich der Beschäftigung von Ehegatten, Ehegatten 
anderer Mitglieder des Landtags, eingetragenen Le
benspartnern und -partnerinnen, von Verschwägerten 
und von Verwandten ersten bis dritten Grades entste
hen. Einzelheiten über den Umfang und die Voraus
setzungen für den Ersatz von Aufwendungen, über 
nicht abdingbare Mindestvorschriften für den Ar
beitsvertrag und sonstige .. Fragen regeln das Haus
haltsgesetz und die vom Altestenrat zu erlassenden 
Ausfuhrungsbestimmungen. Werden gesetzliche För
dermittel, wie z.B. nach dem Arbeitsförderungsgesetz, 
dem Soldatenversorgungsgesetz, dem Schwerbehin
dertengesetz etc., in Anspruch genommen, so ist die 
Fördermaßnahme unter Beteiligung der Landtagsver
waltung abzurechnen. Die Fordermittel sind an die 
Landtagsverwaltung abzutreten. Erhaltene Mittel 
sind abzuführen." 

2. § 13 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

,, (4) Anstelle der Beihilfe nach Absatz 1 erhalten die 
Abgeordneten, Versorgungsempfänger und Versor
gungsempfängerinnen auf Antrag Jeweils einen Zu
schuss zu den Kosten einer Krankenversicherung. Die 
Abgeordneten erhalten darüber hinaus emen Zu
schuss zu den Kosten der Pflegeversicherung. Beiträge 
werden bezuschusst, soweit die Leistungen nach die
sem Gesetz bel gesetzlich Kranken- und Pflegeversi
cherten nach dem Sozialgesetzbuch zur Beitragsbe
messung herangezogen werden. Der Jeweilige 
Zuschuss wird in Höhe des Beitragsanteils gezahlt, 
der bei Beschäftigung oder Rentenbezug nach dem 
Sozialgesetzbuch von anderer Seite zu tragen wäre, 
jedoch höchstens die Hälfte des aus eigenen Mitteln 
gezahlten Kranken- oder Pflegeversicherungsbeitrags. 
Die Sätze 3 und 4 gelten fur die Berechnung des Zu
schusses für privat Versicherte entsprechend." 

3 .  § 25 Absatz 1 und Absatz 2 werden wie folgt gefasst: 

, , (1)  Nach der Beendigung der Mitgliedschaft im 
Landtag wird den Beamtinnen und Beamten die 
Hälfte der Dauer der Mitgliedschaft als Erfahrungs
zeit angerechnet. Die Erfahrungszeit verlangert sich 
ferner stets um die Hälfte der Zeit, in der die Rechte 
und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis nach § 24 
Absatz 1 ruhen. 

(2) Werden Beamte und Beamtinnen nicht nach § 24 
in das frühere Beamtenverhältnis zurückgefuhrt, so 

bleibt die bis dahin unter Berucksichtigung des Ab
satzes 1 erreichte Erfahrungsstufe für die Zeit nach 
der Beendigung der Mitgliedschaft im Landtag bis 
zum Eintritt in den Ruhestand unverändert." 

Artikel 11 

Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Dusseldorf, den 18 .  Dezember 2014 

(L. S.) 

203012 

Die Landesregierung 
N ordr hein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Der Mimster 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J a  g e r  

- GV. NRW 2014 S. 930 

Zwölfte Verordnung 
zur Änderung der Laufbahnverordnung der Polizei 

Vom 19. Dezember 2014 

Auf Grund des § 1 1 1  Absatz 1 des Landesbeamtengeset
zes vom 2 1. April 2009 (GV. NRW S. 224) verordnet das 
Ministerium für Inneres und Kommunales im Einverneh
men mit dem Finanzministerium: 

Artikel! 

§ 27 der Laufbahnverordnung der Polizei vom 4. Januar 
1995 (Gv. NRW S. 42 ,  ber. S. 2 1 6  und S. 922) ,  die zuletzt 
durch Verordnung vom 6. November 2011  (Gv. NRW 
S. 555) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Absatzbezeichnung , , (1)"  wird gestrichen. 

2 .  Die Angabe , ,2014" wird durch die Angabe , ,2017"  er
setzt. 

Artikel 2 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung m 

Kraft. 

Dusseldorf, den 19 .  Dezember 2014 

2120 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ralf J ä g e r  MdL 

- Gv. NRW 2014 S. 930 

Gesetz 
zur finanziellen Beteiligung an den 
Schulkosten für die Ausbildung von 

Altenpflegerinnen und Altenpflegern und über die 
Berufsausübung der Gesundheitsfachberufe 

Vom 18. Dezember 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 
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Gesetz 
zur finanziellen Beteiligung an den 
Schulkosten für die Ausbildung von 

Altenpflegerinnen und Altenpflegern und 
über die Berufsausübung der Gesundheitsfachberufe 

Artikell 
Gesetz zur Änderung des Landesaltenpflegegesetzes 

Das Landesaltenpflegegesetz vom 2 7. Juni 2006 (Gv. 
NRW. S. 290) ,  das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 14. Februar 2012 (Gv. NRW. S. 97)  geandert worden 
1st, wird wie folgt geandert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 5 
Fachseminare für Altenpflege, 

Schulkostenpauschale '.' 

b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

, ,(2) Die Voraussetzungen und das Verfahren der 
staatlichen Anerkennung der Fachseminare mit 
Sitz in Nordrhein-Westfalen sowie die Festlegung 
verbindhcher Qualitätsstandards für die Fachse
minare, insbesondere zu der Anzahl der Auszubil
denden pro Kurs, zu dem Verhältnis von Auszubil
denden und Lehrkräften sowie zu dem 
vorzuhaltenden Raumangebot, regelt das fur die 
Ausbildung in der Altenpflege zuständige Mimste
rium durch Rechtsverordnung. 

(3) Das Land beteihgt sich ab dem Jahr 2015  an 
den Schulkosten für die Ausbildung von Altenpfle
gerinnen und Altenpflegern durch Zahlung einer 
monatlichen Pauschale (Schulkostenpauschale) . 
Die Schulkostenpauschale wird je Schulerin oder 
Schuler für die Durchführung der Ausbildung von 
Altenpflegerinnen und Altenpflegern an die Träger 
der staatlich anerkannten Fachseminare für Alten
pflege gezahlt." 

c) Die folgenden Absätze 4 bis 6 werden angefügt: 

,, (4) Die Schulkostenpauschale je Schülerin oder 
Schüler beträgt bei Ausbildungen in Vollzeit mo
natlich 280 Euro. Bei Ausbildungen in Teilzeit er
folgt eine anteilige Berechnung. Die Anzahl der 
Schülerinnen und Schüler, für die eine Schulkos
tenpauschale gezahlt wird oder die eine Förderung 
aufgrund anderer Rechtsvorschriften erhalten, ist 
auf 25  pro Kurs begrenzt. Hierin sind auch Wieder
holerinnen und Wiederholer enthalten, fur die eme 
Schulkostenpauschale gezahlt wird. 

(5) Die Gewährung einer Schulkostenpauschale 
setzt voraus, dass 

a) die Träger der Fachseminare für Altenpflege für 
Schülerinnen und Schuler, fur die eine Schul
kostenpauschale gezahlt wird, keine Forderung 
aufgrund anderer Rechtsvorschriften erhalten, 

b) die Träger der Fachseminare für Altenpflege für 
die Durchführung der schulischen Ausbildung 
von Altenpflegerinnen und Altenpflegern kein 
Schulgeld erheben, 

c) das Fachseminar allen Schülerinnen und Schü
lern unabhängig von einer etwaigen Verbands
zugehöngkeit der Trager der praktischen Aus
bildung offen steht, 

d) die Schülermnen und Schüler ihre praktische 
Ausbildung bei einer Einrichtung in Nordrhein
Westfalen ableisten und 

e) die Kursgröße auf 28 Schülerinnen und Schuler 
begrenzt ist. 

Schulgeld im Sinne der Vorschrift liegt vor, wenn 
von den Schülerinnen oder Schülern beziehungs
weise deren Erziehungsberechtigten oder Unter
haltsverpflichteten für den Besuch des Fachsemi
nars fur Altenpflege mittelbar oder unmittelbar 
eine finanzielle Gegenleistung zu erbringen ist. 

(6) Das Nähere zum Verfahren über die Gewäh
rung der Schulkostenpauschale einschließlich der 

Zuständigkeit, Berechnung und Zahlungsmodali
täten regelt das fur die Ausbildung in der Alten
pflege zuständige Ministerium im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium durch Rechtsverord
nung." 

2 .  § 8 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 8 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2006 in Kraft." 

Artikel 2 
Gesetz über die Berufsausübung der 

Gesundheitsfachberufe 
(Gesundheitsfachberufegesetz NRW - GBerG) 

Teill 
Allgemeiner Teil 

§ 1 
Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für die landesrechtlich geregelten Aus
und Weiterbildungen der Gesundheitsfachberufe. Es re
gelt die Berufsausübung, die Dienstleistungserbringung, 
das Verwaltungsverfahren und setzt die Richtlmie 
2 0 11/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9 .  März 2 0 1 1  über die Ausübung der Patienten
rechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversor
gung (ABI. L 88 vom 4.4 .2011 ,  S. 45) - Patientenmobili
tätsrichtlmie 201 1124/EU - in Landesrecht um. Die 
Vorschriften dieses Gesetzes gelten auch für die bundes
rechtlich geregelten Gesundheitsfachberufe, sgweit die 
Gesetze des Bundes keine Regelungen treffen. Arztinnen 
und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnarzte, Apothekerin
nen und Apotheker, Psychologische Psychotherapeutin
nen und -therapeuten sowie Kinder- und Jugendlichen
psychotherapeutinnen und -therapeuten werden vom 
Anwendungsbereich dieses Gesetzes nicht erfasst. Teil 3 
des Gesetzes findet auch auf Heilpraktikerinnen und 
Heilpraktiker Anwendung. 

Teil 2 
Berufsausübung 

§2 
Dienstleistungsfreiheit 

(1)  Antragstellende Personen aus EU-Mitgliedstaaten 
oder Vertragsstaaten der EU sind berechtigt, vorüberge
hend oder gelegentlich Dienstleistungen in einem lan
desrechtlich geregelten Gesundheitsfachberuf zu erbrin
gen, wenn die antragstellende Person 

1. zur Ausübung desselben Berufs rechtmäßig in einem 
anderen Mitgliedstaat oder Vertragsstaat der EU nie
dergelassen ist oder 

2. diesen Beruf mindestens zwei Jahre in Vollzeit wäh
rend der vorhergehenden zehn Jahre dort ausgeübt 
hat und der Beruf dort nicht reglementiert ist und 

3. die deutsche Sprache im Bereich der allgemeinen Um
gangssprache und die erforderliche Fachsprache in 
Wort und Schrift ausreichend beherrscht. 

In die Beurteilung des Antrages sind die Dauer, Häufig
keit, regelmäßige Wiederkehr und Kontinuitat der 
Dienstleistung einzubeziehen. 

(2) Dienstleistende aus anderen EU-Mitgliedstaaten 
oderVertragsstaaten der EU unterliegen den gesetzlichen 
Bestimmungen wie vergleichbare deutsche Berufsange
horige. 

§3 
Prüfung der Sprachkenntnisse 

Die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung nach 
den bundes- und landesrechtlichen Aus- und Weiterbil
dungsregelungen wird erteilt, wenn die antragstellende 
Person die Voraussetzungen nach den Berufsgesetzen er
füllt und die deutsche Sprache im Bereich der allgemei
nen Umgangssprache und der erforderlichen Fachspra-
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che in Wort und Schrift ausreichend beherrscht. Das für 
das Gesundheltswesen zuständige Ministerium wird er
mächtigt, das Nähere zur Prüfung der Sprachkenntnisse 
bei den Gesundheitsfachberufen, insbesondere zu den 
Inhalten, zum Sprachniveau und zum zeitlIchen Umfang 
durch Rechtsverordnung zu bestimmen. 

§ 4 
Fortbildung 

Eine Fortbildungspflicht besteht gemäß ArtIkel 22 Buch
stabe b Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 7. September 2005 über die An
erkennung von Berufsqualifikationen (AbI. L 255  vom 
30 .9 .2005 ,  S. 22) für Gesundheits- und Krankenpflege
rinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger. Das für 
das Gesundheitswesen zuständige Ministerium wird er
mächtigt, das Nähere zur Fortbildung, insbesondere zu 
den Inhalten, zur Dauer und zum Zeitabstand durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen. 

Teil 3 
Patientenmobilität 

§ 5 
Gegenstand 

Die Patientenmobilitätsrichtlinie 2 0 11/24/EU regelt den 
Zugang zu einer sicheren und hochwertigen grenzüber
schreitenden Gesundheitsversorgung. Sie gilt für diejeni
gen Patientinnen und Patienten, die sich dafür entschei
den, die Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat m Anspruch zu nehmen. Dle nachfolgen
den Regelungen betreffen Angebote der gesundheitlichen 
Versorgung, die außerhalb von Krankenhausern, Arzt
praxen und vergleichbaren Einrichtungen sowie von 
Apotheken eigenständig von Gesundheitsfachberufen 
vorgehalten werden. 

§ 6 
Anbieterinnen und Anbieter von 

Gesundheitsdienstleistungen 

(1) Anbieterinnen und Anbieter von Gesundheitsdienst
leistungen sind alle natürlichen oder juristischen Perso
nen oder sonstigen Einrichtungen, die Gesundheits
dienstleistungen auf Basis einer staatlichen Erlaubms 
entweder persönlich oder durch bei ihnen beschäftigte 
Personen gegenüber Patientinnen und Patienten erbrin
gen. Abhängig Beschäftigte sind davon nicht erfasst. Ge
sundheitsdienstleistungen sind alle medizinisch indizier
ten Leistungen. 

(2) Anbieterinnen und Anbieter von Gesundheitsdienst
leistungen können insbesondere sein 

- Altenpflegerinnen und Altenpfleger, 

- Diätassistentinnen und Diätassistenten, 

- Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, 

- Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesund-
heits- und Krankenpfleger, 

- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, 

- Hebammen und Entbindungspfleger, 

- Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, 

- Logopädmnen und Logopaden, 

- Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen 
und Masseure und medizinische Bademeister, 

- OrthoptIstinnen und Orthoptisten, 

- Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten und 

- Podologinnen und Podologen. 

§ 7  
Haftpflichtversicherung und 

Informationspflichten 

(1)  Anbieterinnen und Anbieter von Gesundheitsdienst
leistungen müssen zur Deckung von Schadensersatzan-

sprüchen eine Haftpflichtversicherung abschließen oder 
durch eine Garantie oder eine ähnliche Regelung, die im 
Hinblick auf ihren Zweck glelchwertig oder im Wesentli
chen vergleichbar und nach Art und Umfang dem Rislko 
angemessen ist, abgesichert sein. 

(2) Anbietermnen und Anbieter von Gesundheitsdienst
leistungen stellen im Rahmen der grenzüberschreitenden 
Versorgung auf Verlangen Patientinnen und Patienten 
Informationen über die von ihnen angebotenen Leistun
gen, insbesondere über deren Verfügbarkeit, QualItät und 
Slcherheit sowie klare Preisinformationen, über ihren 
Zulassungs- oder Registrierungsstatus, über ihren Versi
cherungsschutz oder andere Formen des persönlichen 
oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaft
pflicht bereit. 

§ 8 
Verwaltungszusammenarbeit 

(1)  Die zuständige Behörde nach § 5 der Zuständigkeits
verordnung Heilberufe vom 20.  Mal 2008 (Gv. NRW 
S. 458) ,  die durch Verordnung vom 7. Dezember 2013  (GV. 
NRW S. 841) geändert wurde, ist berechtigt, für jede 
Dienstlelstungserbringung nach § 2 von den zuständigen 
Behcirden des anderen Mitgliedstaates Informationen 
über die Rechtmäßigkelt der Niederlassung sowie darü
ber anzufordern, dass keine berufsbezogenen disziplina
rischen oder strafrechtlichen Sanktionen vorliegen. Auf 
Anforderung einer Behörde eines anderen Mitgliedstaa
tes hat sie nach Artikel 56 der Richtlmie 2005/36/EG der 
anfordernden Behörde alle Informationen über dle 
Rechtmäßigkeit der Niederlassung und die gute Führung 
der/des Dienstleisterin/Dienstleisters sowie Informatio
nen daruber, dass keine berufsbezogenen oder straf
rechtlichen Sanktionen vorliegen, zu übermitteln. 

(2) Die zuständige Behörde nach § 5 der Zuständigkeits
verordnung Heilberufe stellt den Behörden in den ande
ren Mitgliedstaaten zum Zweck der grenzuberschreiten
den Gesundheitsversorgung nach § 5 auf Anfrage 
Informationen uber die Berufsausübungsberechtigung 
der Anbieterinnen und Anbleter von Gesundheitsdienst
lelstungen zur Verfügung. 

§ 9  
Berichtspflichten 

Dle zuständige Behörde nach § 5 der Zuständlgkeitsver
ordnung Heilberufe legt dem für das Gesundheitswesen 
zuständigen Bundesministerium über die oberste Lan
desgesundheitsbehörde zur Weiterleitung an die Kom
mission alle zwei Jahre einen Bericht über die Anwen
dung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12 .  Dezember 2006 über 
Dlenstleistungen im Binnenmarkt (ABI. 376 vom 
2 7. 1 2 .2006 ,  S. 36) und alle ihr verfügbaren Informationen 
vor, die für eine Bewertung und Vorbereitung der Be
richte nach Artikel 20 der Patientenmobilitätsnchtlinie 
201 1/24/EU erforderlich sind. 

§ 10 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Berufsanerkennungsdurchfüh
rungsgesetz vom 20 .  November 2007 (Gv. NRW 572) 
außer Kraft. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 18 .  Dezember 2014 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 
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Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

zugleich fur die Mimsterin 
für Gesundheit, Emanzipation und Pflege 

Sylvia L o h  r m a n  n 

Der Finanzminister 

Dr. N orbert W a l  t e r - B o r  j a n s  

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ci g e r  

Der Justizminister 
zugleich für den Minister 

für Arbeit, Integration und Soziales 

Thomas K u t s c h a t  y 

Die Ministerm 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

SvenJa S c  h u 1 z e 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute S c  h ä f e r 

- Gv. NRW. 2014 S. 930 

Gesetz 
zur Regelung der Zuweisungen des Landes 

N ordrhein-Westfalen 
an die Gemeinden und Gemeindeverbände 

im Haushaltsjahr 2015 
(Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 - GFG 2015) 

Vom 18. Dezember 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4  

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

Gesetz 

zur Regelung der Zuweisungen des Landes 
Nordrhein -Westfalen 

an die Gemeinden und Gemeindeverbände 
im Haushaltsjahr 2015 

(Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 - GFG 2015) 
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